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1 Beschreibung des Beschaffungsvorhabens 

 

Der Landkreis Northeim (nachfolgend: „Konzessionsgeber“) hat das Ziel, flächendeckend leistungsfä-

hige Zugänge zu Gigabitnetzen herzustellen. Zudem verfolgt der Konzessionsgeber das Ziel, seinen 

Wirtschaftsstandort zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen sicherzustellen. 

Daher soll mit einem Telekommunikationsunternehmen ein Konzessionsvertrag über den Bau und den 

Betrieb eines Gigabitnetzs sowie die Erbringung von Endkundendienstleistungen im Gewerbegebiet 

Nörten-Hardenberg geschlossen werden. 

 

Der Konzessionsgeber hat dazu im Rahmen des Förderprogramms des Bundes „Förderung zur Unter-

stützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 03.07.2018, 2. Überarbeitung 

vom 28.11.2019 im Sonderaufruf „Gewerbe“ einen Förderantrag gestellt und Fördermittel bewilligt 

bekommen. Darüber hinaus hat der Konzessionsgeber eine Kofinanzierung nach der „Richtlinie über 

die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus von Gigabitnetzen in Niedersachen (RL 

Giganetzausbau NI)“ beantragt und ebenfalls Fördermittel in vorläufiger Höhe bewilligt bekommen. 

 

Die Förderung soll dabei durch eine Investitionsbeihilfe in Höhe der sog. Wirtschaftlichkeitslücke, d.h. 

in Höhe der Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert der Ausgaben für den 

Netzaufbau und -betrieb, erfolgen. 

 

Der Abschluss des Zuwendungsvertrages (vgl. hierzu Anlage 4 zur Leistungsbeschreibung sowie nach-

folgende Ziff. 4 e) hh)) steht unter dem Vorbehalt, dass die entsprechenden Fördermittel (auch) in 

endgültiger Höhe gewährt und der entsprechende Eigenanteil des Konzessionsgebers haushaltsrecht-

lich bereitgestellt werden.  

 

Mit diesem Verfahren sollen geeignete Bieter identifiziert werden, die marktübliche Breitbanddienste 

flächendeckend im Projektgebiet bereitstellen. 

 

Der Konzessionsnehmer soll – soweit vorhanden – sein eigenes Netz, und – soweit wirtschaftlich sinn-

voll – angemietete Netzteile Dritter, sowie die vorhandene öffentliche Infrastruktur als Grundlage für 

die Planung und den Bau einbringen bzw. nutzen. Das bezuschlagte private Telekommunikationsun-

ternehmen erhält hierbei das Recht bzw. übernimmt die Verpflichtung, die entsprechende Breitband-

infrastruktur zu errichten, aktive Komponenten zu installieren, das NGA-Netz in Betrieb zu nehmen, zu 

betreiben und gegenüber den örtlichen Endkunden sowie interessierten Drittanbietern entsprechende 

Dienstleistungen und Angebote (Telefonie, Internet, Mehrwertdienste wie z.B. IP-TV, ebenso wie Vor-

leistungsprodukte auf Open-Access-Basis) zu marktüblichen Konditionen zu erbringen. 

 

Die Ausschreibung erfolgt technologieneutral. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich der Konzessionsgeber Änderungen des Gebiets-

zuschnitts während des gesamten Verfahrens vorbehält (vgl. nachfolgende Ziff. 2). 

 

Es gelten folgende Mindestvorgaben bezogen auf die zu gewährenden Mindestbandbreiten: 
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Für 100 % aller unterversorgten Gewerbetreibenden müssen ab Inbetriebnahme des 

Netzes Bandbreiten von 1 Gbit/s symmetrisch technisch zuverlässig gewährleistet wer-

den. 

 

 

2 Änderungen des Gebietszuschnitts während des laufenden Verfahrens 

 

Sofern sich während des laufenden Ausschreibungsverfahrens Änderungen des Gebietszuschnitts, z. B. 

durch verbindliche eigenwirtschaftliche Ausbauzusagen von Telekommunikationsunternehmen oder 

aber auch bei einem Abrücken von ursprünglichen Ausbauabsichten, ergeben, behält sich der Konzes-

sionsgeber vor, eine entsprechende Anpassung der ausschreibungsgegenständlichen Adressen (Strei-

chung oder auch Hinzunahme) vorzunehmen. 

 

Im Falle entsprechender Anpassungen werden sodann alle in dem Verfahren beteiligten Bewerber/ 

Bieter aufgefordert, die Anpassungen bei der Angebotserstellung entsprechend zu berücksichtigen 

bzw. bereits abgegebene Angebote entsprechend zu überarbeiten. 

 

Zur Ausgestaltung des Verhandlungsverfahrens wird ergänzend auf die ausführlichen Darlegungen un-

ter Ziff. 4 e) ff) verwiesen. 

 

 

3 Hinweis auf förderrechtliche Mindestvorgaben 

 

Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf Grundlage und im Rahmen der NGA-RR (Rahmenregelung der 

Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden NGA-Breitband-

versorgung), der Genehmigung der NGA-RR durch die EU-Kommission [SA.38348 (2014/N)] sowie der 

Breitbandleitlinien der Kommission (Mitteilung der Kommission, Leitlinien der EU für die Anwendung 

der Vorschriften über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau, 

2013/C 25/01, ABl. C 25 vom 26.01.2013, S. 1, geändert durch Mitteilung der Kommission, 2014/C 

198/02, ABl. C 198 vom 27.06.2014, S. 30). 

 

Mit Wirkung zum 03.07.2018 ist die Novelle der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breit-

bandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ (FörderRiL Breitband) in Kraft getreten und am 

18.11.2018 sowie 28.11.2019 überarbeitet worden. Der Konzessionsgeber hat für die Stadt Northeim 

Fördermittel für den Fördergegenstand 3.1 i. V. m. 5.4 der FörderRiL Breitband – Wirtschaftlichkeits-

lückenförderung – im Sonderaufruf „Gewerbe“ beantragt und bewilligt erhalten. Daher erklärt der 

Konzessionsgeber die Förder-RiL Breitband sowie die „Anlagen“, abrufbar unter 

 

https://aconium.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/projekttraeger-breitband/downloads/ 

 

und die Erläuterungen des BMDS hierzu, soweit diese für eine Förderung zwingende Voraussetzungen 

enthalten, als für dieses Verfahren für verbindlich.  

 

https://aconium.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/projekttraeger-breitband/downloads/
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Der Konzessionsgeber hat des Weiteren für die Stadt Northeim eine Kofinanzierung zur Bundesförde-

rung nach der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus von Gi-

gabitnetzen in Niedersachen (RL Giganetzausbau NI)“ beantragt und vorläufig bewilligt erhalten. Daher 

erklärt der Konzessionsgeber auch die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förde-

rung des Ausbaus von Gigabitnetzen in Niedersachen (RL Giganetzausbau NI)“ nebst Rechtsgrundlagen 

und Anlagen als für dieses Verfahren verbindlich, abrufbar unter 

 

https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Rechtliche-Grundlagen/Richtlinien/Richtli-

nien%C3%A4nderung-Giganetzausbau-Niedersachsen-Volltext-Nds.-Ministerialblatt-57-2020.pdf 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Erlasses der endgültigen Zuwendungsbescheide der 

Fördergeber auf aktuellere Rechtsgrundlagen verweisen kann; außerdem sind Veränderungen der 

Rechtsgrundlagen noch im laufenden Ausschreibungsverfahren denkbar. Der Konzessionsgeber behält 

sich insoweit Anpassungen ausdrücklich vor.  

 

Aufgrund der Vorläufigkeit der vorbenannten Fördermittel steht die Finanzierung des Projekts unter 

Vorbehalt. Der Konzessionsgeber behält sich daher nach Maßgabe der rechtlichen Vorgaben bei der 

Nichtfinanzierbarkeit des Projektes (insbesondere aufgrund einer Nichtgewährung von Fördermitteln 

oder fehlender Zustimmung kommunaler Gremien) sowie bei einer auf Grundlage der Verhandlungen 

deutlich werdenden Unwirtschaftlichkeit vor, die Investitionsbeihilfe für die Errichtung des NGA-Net-

zes im Ausschreibungsgebiet bzw. in Teilgebieten nicht zu vergeben. 

 

Mit diesem Verfahren wird der Konzessionsgeber nicht zur Gewährung einer Beihilfe verpflichtet. Ins-

besondere die Aufhebung des Verfahrens bleibt dem Konzessionsgeber vorbehalten, sollte sich nach 

der Eignungsprüfung kein Bewerber als geeignet erweisen oder sollte sich das Gesamtprojekt als ge-

samtwirtschaftlich nicht darstellbar bzw. finanzierbar erweisen. Der Konzessionsgeber behält sich au-

ßerdem vor, das vorliegende Verfahren insgesamt aufzuheben, sofern kein bezuschlagbares Angebot 

eingeht. Eine Erstattung von Kosten erfolgt nicht. 

 

Nachfolgend werden die Rechtsgrundlagen im Einzelnen aufgeführt: 

 

FörderRiL Breitband Novelle der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breit-

bandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 

03.07.2018, Überarbeitung vom 28.11.2019. 

 

Kofinanzierungsrichtlinie Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 

des Ausbaus von Gigabitnetzen in Niedersachen (RL Giganetz-

ausbau NI) vom 25.06.2019. 

 

NGA-RR Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unter-

stützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next Generation 

Access (NGA)-Breitbandversorgung vom 15.06.2015. 

 

Leitfaden Leitfaden zur Umsetzung der FörderRiL Breitband in aktueller 

Version (zuletzt Version 8 vom 08.02.2019). 

https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Rechtliche-Grundlagen/Richtlinien/Richtlinien%C3%A4nderung-Giganetzausbau-Niedersachsen-Volltext-Nds.-Ministerialblatt-57-2020.pdf
https://www.nbank.de/medien/nb-media/Downloads/Rechtliche-Grundlagen/Richtlinien/Richtlinien%C3%A4nderung-Giganetzausbau-Niedersachsen-Volltext-Nds.-Ministerialblatt-57-2020.pdf
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Einheitliches Materialkonzept  Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben für die Dimensio-

nierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geförderten Breit-

bandausbaus, Version 4.1 vom 02.04.2019. 

 

Merkblatt Dokumentation Merkblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und des 

Baus vom 01.08.2018. 

 

ANBest-P Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-

förderung (ANBest-P) vom 13.06.2019. 

 

ANBest-Gk Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projekt-

förderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse 

von Gebietskörperschaften (ANBest-Gk) vom 13.06.2019. 

 

BNBest-Breitband Besondere Nebenbestimmungen für die auf Grundlage der 

Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus 

in der Bundesrepublik Deutschland“ durchgeführten Antrags- 

und Bewilligungsverfahren, die Umsetzung von Projekten und 

dazu gewährte Zuwendungen des Bundes (BNBest-Breitband) 

vom 10.07.2019. 

 

GIS-Nebenbestimmungen GIS-Nebenbestimmungen Version 4.1 vom 10.06.2020 sowie 

GIS-Nebenbestimmungen Version 4.1 fakultativ vom 

10.06.2020. 

 

Hinweis Messungen Hinweise zu Messungen im Projektgebiet vom 12.09.2017. 

 

Hinweisblatt Information Hinweisblatt für „Informations- und Kommunikationsmaßnah- 

und Kommunikation  men“ vom 02.07.2019. 

 

Merkblatt Mittelanforderung Merkblatt zur Mittelanforderung – Infrastrukturmaßnahmen 

vom 12.09.2018. 

 

Merkblatt Zwischennachweis Merkblatt Zwischennachweis – Infrastrukturmaßnahmen – mit 

Option einer Mittelanforderung vom 18.06.2018. 

 

Merkblatt Material auf Vorrat Merkblatt zur Mittelanforderung für die Materialbeschaffung 

auf Vorrat vom 17.09.2018. 

 

Hinweis Mitverlegung Hinweis zur Mitverlegung in geförderten Gebieten vom 

20.11.2018. 

 

Information Vortrieb Informationsschreiben zum Vortrieb auf Basis von Reservekapa-

zitäten vom 04.02.2020. 
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Konkretisierung Bedingungen Informationsschreiben zur Konkretisierung der Förderbedin-

gungen vom 24.07.2020. 

 

Information Neuerungen Informationsschreiben vom 31.08.2020 zu Neuerungen im Bun-

desförderprogramm. 

 

Anhang II Anhang II zum Informationsschreiben vom 31.08.2020: Konzept 

zum Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten. 

 

Anhang III Anhang III zum Informationsschreiben vom 31.08.2020: FAQ 

zum Vortrieb auf Basis von Reservekapazitäten. 

 

Layoutvorlage KVZ Quer Layoutvorlage (Querformat) für die Beschriftung von Kabelver-

zweigern. 

 

Layoutvorlage KVZ Hoch Layoutvorlage (Hochformat) für die Beschriftung von Kabelver-

zweigern. 

 

Zuwendungsbescheide Zuwendungsbescheide des Projektträgers des Bundesförder-

mittelgebers und des Landes. 

 

 

4 Formale Angaben zum Verfahren, zum Verfahrensablauf, den Anforderungen an die 

Teilnahmeanträge und Angebote 

 

a) Bereitstellung der Vergabeunterlagen 

 

Die Vergabeunterlagen stehen ausschließlich elektronisch auf dem Vergabeportal DTVP (der konkrete 

Link ist in der Bekanntmachung genannt) zur Verfügung. Die Vergabeunterlagen können dort unent-

geltlich, uneingeschränkt, vollständig und unmittelbar abgerufen werden.  

 

Eine Registrierung zum Abruf der Vergabeunterlagen ist nicht erforderlich. Es wird den interessierten 

Unternehmen jedoch eine Registrierung empfohlen, um – ggf. abhängig vom jeweiligen Abonnement 

– automatisierte Benachrichtigungen des Vergabeportals zu erhalten, sofern neue Informationen auf 

der Vergabeplattform verfügbar sind. Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des kostenlosen Basic-Abon-

nements kein E-Mail-Benachrichtigungsservice enthalten ist. 

 

Eine Registrierung und ggf. automatische Information des Vergabeportals befreit interessierte Unter-

nehmen bzw. Bieter nicht von ihrer Verpflichtung, die jeweils aktuellen Bekanntmachungen auf dem 

Vergabeportal einzusehen und sich über den aktuellen Stand der Vergabeunterlagen zu vergewissern. 
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b) Vorgaben zur Kommunikation (insbesondere Bewerber- und Bieterfragen) 

 

Sämtliche Kommunikation im Verfahren erfolgt über die Nachrichtenfunktion des Vergabeportals 

DTVP (der konkrete Link ist in der Bekanntmachung genannt), d.h. alle Fragen, die im Zusammenhang 

mit dem vorliegenden Vergabeverfahren stehen, sind ausschließlich elektronisch über die Nachrich-

tenfunktion des Vergabeportals DTVP (der konkrete Link ist in der Bekanntmachung genannt) an den 

Konzessionsgeber zu richten. Bewerber- und Bieterfragen können bis 10 Tage vor Ablauf der gesetzten 

Teilnahme- bzw. Angebotsfrist an den Konzessionsgeber gerichtet werden. Der Konzessionsgeber wird 

die Bewerber- bzw. Bieterfragen innerhalb einer angemessenen Frist über das Portal DTVP (der kon-

krete Link ist in der Bekanntmachung genannt) beantworten. Antworten auf Bewerber- bzw. Bieter-

fragen werden allen Bewerbern bzw. Bietern in transparenter und nichtdiskriminierender Weise un-

verzüglich durch den Konzessionsgeber auf dem Vergabeportal DTVP (der konkrete Link ist in der Be-

kanntmachung genannt) zur Verfügung gestellt. 

 

c) Angaben zu der rechtlichen Einordnung des Beschaffungsgegenstandes und der Vergabekam-

mer 

 

Die vorliegende Bekanntmachung betrifft die Vergabe einer Dienstleistungskonzession (§ 105 Abs. 1 

Nr. 2 GWB, §§ 1 ff. KonzVgV), bei der der Schwerpunkt der Beschaffung auf dem Betrieb eines Gigabit-

Breitbandnetzes und dem Angebot breitbandiger Telekommunikationsdienste liegt. Die Dienstleis-

tungskonzession hat den Zweck, die Bereitstellung und den Betrieb eines öffentlichen Kommunikati-

onsnetzes sowie die Bereitstellung von öffentlichen Kommunikationsnetzen im Ausbaugebiet zu er-

möglichen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB hinge-

wiesen. In diesem Zusammenhang wird auf den Ausnahmetatbestand in § 149 Nr. 8 GWB hingewiesen. 

Der maßgebliche EU-Schwellenwert wird dabei unterschritten. Das Niedersächsische Tariftreue- und 

Vergabegesetz (NTVergG) ist gemäß des § 2 Abs. 2 nicht auf Konzessionen anwendbar. 

 

Ob sich die Vergabekammer vor dem Hintergrund des Ausnahmetatbestandes in § 149 Nr. 8 GWB für 

zuständig erklären wird, kann der Konzessionsgeber nicht für die Vergabekammer entscheiden. Ein 

Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist jedenfalls grundsätzlich unzulässig, sofern der 

behauptete Verstoß nicht fristgemäß bei der Vergabestelle gerügt wird. Insoweit wird auf die Rechts-

behelfsfristen und Präklusionsbestimmungen entsprechend § 160 Abs. 3 GWB verwiesen. So sind nach 

§ 160 Abs. 3 S. 1 GWB Nachprüfungsanträge unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend ge-

machten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und ge-

genüber dem Konzessionsgeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Ver-

stöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens 

zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe ge-

genüber dem Konzessionsgeber gerügt werden (vgl. dazu die Teilnahmefrist der vorliegenden Bekannt-

machung), 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 

nicht spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Kon-

zessionsgeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Konzessi-

onsgebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Im Bundesland Niedersachsen ist die 

zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/ Nachprüfungsverfahren die 
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Vergabekammer Niedersachsen 

Nds. Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Bauen 

Auf der Hude 2 

21339 Lüneburg 

Tel.: +49 4131/15-3306 

Fax: +49 4131/15-2943 

E-Mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de 

https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/uber_uns/aufsicht_und_recht/vergabekam-

mer/vergabekammer-niedersachsen-144803.html 

 

d) Verfahrensart 

 

Das Verfahren wird zweistufig als Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb 

entsprechend § 12 Abs. 1 S. 2 KonzVgV durchgeführt. 

 

e) Ablauf des Verfahrens, Anforderungen an Teilnahmeanträge und Angebote 

 

aa) Formale Vorgaben zur Einreichung von Teilnahmeanträgen 

 

Die Bewerber werden aufgefordert, auf der ersten Stufe des Ausschreibungsverfahrens (Teilnahme-

wettbewerb) einen Teilnahmeantrag innerhalb der in der Bekanntmachung genannten Frist einzu-

reichen, der sämtlichen Anforderungen der Vergabebekanntmachung und des vorliegenden Begleit-

dokuments zur Bekanntmachung genügen muss. 

 

Die Teilnahmeanträge sind gemäß § 28 Abs. 1 KonzVgV in Textform nach § 126b BGB auf dem Verga-

beportal DTVP (der konkrete Link ist in der Bekanntmachung genannt) über das Bietertool innerhalb 

der Teilnahmefrist einzureichen. Teilnahmeanträge in anderer Form (z.B. per Post, per Fax oder per 

E-Mail), verspätet hochgeladene oder über den Button „Kommunikation“ über das Vergabeportal 

abgegebene/ eingereichte Teilnahmeanträge werden nicht berücksichtigt. 

 

bb) Anforderungen an die Inhalte der Teilnahmeanträge 

 

Die nachfolgenden unter Ziff. (2) aufgeführten Eignungsnachweise sind neben dem Formular „Eig-

nungsnachweise“ (Anlage 1) mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen. Eine Übersicht der mit dem Teil-

nahmeantrag einzureichenden Unterlagen und Nachweise ist auch unter Ziff. (3) aufgeführt. Die unter 

Ziff. (1) genannten Hinweise zu Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften, Eignungsleihe und Nachunter-

nehmereinsatz sind dabei zu beachten.  

 

Die Angabe personenbezogener Daten innerhalb der Eignungsnachweise ist freiwillig. Die Nichtangabe 

personenbezogener Daten führt nicht unmittelbar zum Ausschluss vom weiteren Verfahren. 
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(1) Bewerber- bzw. Bietergemeinschaften, Eignungsleihe, Nachunternehmer 

 

Sofern eine Beteiligung von Bietern am vorliegenden Verfahren als Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft 

beabsichtigt ist, muss mit dem Teilnahmeantrag das vollständig ausgefüllte sowie hinsichtlich der „Ver-

pflichtungserklärung Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft“ angekreuzte Formular „Verpflichtungser-

klärungen“ (Anlage 2) von jedem Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft vorgelegt werden. 

Mit der „Verpflichtungserklärung Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft“ wird für den Fall einer Beauf-

tragung eine gesamtschuldnerische Haftung gegenüber dem Konzessionsgeber erklärt. Für jedes Mit-

glied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft müssen darüber hinaus die weiteren Eignungsnachweise 

gemäß dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) nebst den geforderten Anlagen vorgelegt wer-

den. Im Zuge der Eignungsprüfung werden die Mitglieder der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft ins-

gesamt mit der jeweiligen Summe ihrer Beiträge zur Eignung beurteilt. Das Nichtvorliegen von Aus-

schlussgründen nach §§ 123 und 124 GWB bzw. die Selbstreinigung nach § 125 GWB muss hingegen 

jedes Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft einzeln nachweisen. Für jedes Mitglied der Be-

werber- und Bietergemeinschaft ist zudem die „Eigenerklärung Russland-Sanktionen“ (Anlage 3) ein-

zureichen. 

 

Kann ein Bewerber nicht sämtliche Anforderungen an die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-

higkeit und/ oder die technische und berufliche Leistungsfähigkeit selbst nachweisen, kann er sich der 

Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen (Eignungsleihe). Im Falle einer Eignungsleihe hinsichtlich 

der wirtschaftlichen und finanziellen und/ oder der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit hat 

der Bewerber für jedes eignungsbeliehene Unternehmen das vollständig ausgefüllte und hinsichtlich 

der „Verpflichtungserklärung Eignungsleihe“ angekreuzte Formular „Verpflichtungserklärungen“ (An-

lage 2) vorzulegen. Zudem sind die geforderten Eignungsnachweise gemäß dem Formular „Eignungs-

nachweise“ (Anlage 1) für das eignungsbeliehene Unternehmen insoweit vorzulegen, als sich der Eig-

nung dieses Unternehmens bedient wird. Dies bedeutet, dass – sofern sich der wirtschaftlichen und 

finanziellen Leistungsfähigkeit des eignungsbeliehenen Unternehmens bedient wird – die geforderten 

Eignungsnachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit gemäß nachfolgender 

Ziff. (2) bzw. dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) vorzulegen sind. Sofern sich der techni-

schen und beruflichen Leistungsfähigkeit des eignungsbeliehenen Unternehmens bedient wird, sind 

die geforderten Eignungsnachweise zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit gemäß nach-

folgender Ziff. (2) bzw. dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) vorzulegen. Für jedes eignungs-

beliehene Unternehmen ist zudem eine von diesem abgegebene „Eigenerklärung Russland-Sanktio-

nen“ (Anlage 3) einzureichen. 

 

Sofern der Bewerber beabsichtigt, Nachunternehmer zu beauftragen, ohne sich auf deren Kapazitäten 

zum Nachweis der Leistungsfähigkeit zu berufen (Eignungsleihe), sind die Teile der Leistung, die an 

einen Nachunternehmer vergeben werden sollen, im Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) zu be-

nennen. Der konkrete Nachunternehmer ist mit dem Teilnahmeantrag an der entsprechenden Stelle 

in dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) zu benennen, wenn es sich um einen wesentlichen 

Teil der Leistungserbringung handelt, die der Nachunternehmer erbringen soll (z. B. das Angebot von 

Endkundendiensten). In diesem Fall sind für diesen Nachunternehmer auch die Eignungsnachweise zur 

„Befähigung zur Berufsausübung einschließlich der Auflagen zur Eintragung in einem Berufs- oder Han-

delsregister“ gemäß nachfolgender Ziff. (2) bzw. dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) sowie 
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die entsprechenden in diesem Formular geforderten Eignungsnachweise vorzulegen, die seine kon-

krete Leistungserbringung betreffen. Zudem ist das vollständig ausgefüllte sowie hinsichtlich der „Ver-

pflichtungserklärung Nachunternehmer“ angekreuzte Formular „Verpflichtungserklärungen“ (An-

lage 2) vorzulegen. Handelt es sich dagegen um unwesentliche Teile der Leistungserbringung, sind in 

dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) lediglich die Leistungen anzugeben, die an einen Nach-

unternehmer vergeben werden sollen. Der Konzessionsgeber kann im Laufe des Verfahrens jedoch die 

konkrete Benennung der entsprechenden Nachunternehmer verlangen und die entsprechende in dem 

Formular „Verpflichtungserklärungen“ (Anlage 2) geforderte „Verpflichtungserklärung Nachunterneh-

mer“ einfordern.  

 

Der Konzessionsgeber wird die Ersetzung von Nachunternehmern verlangen, die zwingend nach § 123 

GWB auszuschließen sind und behält sich vor, auch die Ersetzung von Nachunternehmern zu verlan-

gen, die nach § 124 GWB fakultativ ausgeschlossen werden können, sofern keine Selbstreinigungsmaß-

nahmen nach § 125 GWB nachgewiesen wurden. Außerdem behält sich der Konzessionsgeber die Er-

setzung von Nachunternehmern für den Fall vor, dass wichtige Gründe, wie z. B. mangelnde Fachkunde 

und Zuverlässigkeit des Nachunternehmers, mangelhafte Leistungen oder verspätete Fertigstellungs-

termine im Rahmen der Ausführung vorliegen. 

 

Eine Änderung an den im Teilnahmeantrag getroffenen Aussagen und Festlegungen zu Bewerber-/ 

Bietergemeinschaften und/ oder hinsichtlich der eignungsbeliehenen Unternehmen und Nachunter-

nehmern durch den Bewerber/ Bieter bzw. die Bewerber-/ Bietergemeinschaft im weiteren Verfahren 

kommt nur aus wichtigem Grund und in den Grenzen, die von der Rechtsprechung hierfür anerkannt 

sind, in Betracht. Unabhängig hiervon ist jede beabsichtigte Änderung dem Konzessionsgeber unver-

züglich anzuzeigen. Die weitere Teilnahme am Verfahren nach einer solchen Änderung bedarf der Zu-

stimmung des Konzessionsgebers in Textform.  

 

(2) Eignungsnachweise 

 

Die Eignungsprüfung der Bieter gemäß nachfolgender Ziff. cc) erfolgt auf Grundlage der nachfolgenden 

Eignungskriterien, die mit dem Teilnahmeantrag nachzuweisen sind (vgl. auch Formular „Eignungs-

nachweise“ (Anlage 1)): 

 

Bei Bewerber-/ Bietergemeinschaft: 

 

• Vollständig ausgefülltes Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) nebst den darin geforderten 

Anlagen für jedes Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft.  

 

Hinweis: Im Zuge der Eignungsprüfung werden die Mitglieder der Bewerber- bzw. Bietergemein-

schaft insgesamt mit der jeweiligen Summe ihrer Beiträge zur Eignung beurteilt. Das Nichtvorlie-

gen von Ausschlussgründen nach §§ 123 und 124 GWB bzw. die Selbstreinigung nach § 125 GWB 

muss hingegen jedes Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft einzeln nachweisen. 

 

• Vollständig ausgefülltes und hinsichtlich der „Verpflichtungserklärung Bewerber-bzw. Bieterge-

meinschaft“ angekreuztes Formular „Verpflichtungserklärungen“ (Anlage 2) für jedes Mitglied der 

Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft. 
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• Eigenerklärung über die Einhaltung der Russland-Sanktionen anlässlich der am 8. April 2022 im 

EU-Amtsblatt veröffentlichten Verordnung (EU) 2022/576 zur Umsetzung von Russland-Sanktio-

nen gemäß dem Formular „Eigenerklärung Russland-Sanktionen“ (Anlage 3) für jedes Mitglied der 

Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft. 

 

 

Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- 

oder Handelsregister 

 

- Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß §§ 123, 124 GWB bzw. 

Nachweis von Selbstreinigungsmaßnahmen gemäß § 125 GWB durch entsprechende Angabe in 

dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) und ggf. seiner dort geforderten Anlage. 

 

- Angabe der Registernummer und des Registergerichts in dem Formular „Eignungsnachweise“ (An-

lage 1). Der Konzessionsgeber behält sich vor, Einsicht in das Handelsregister zu nehmen. 

 

- Bestätigung der Erfüllung der Verpflichtung der Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Bei-

träge zur gesetzlichen Sozialversicherung durch entsprechende Angabe in dem Formular „Eig-

nungsnachweise“ (Anlage 1). 

 

- Eigenerklärung über die Einhaltung der Russland-Sanktionen anlässlich der am 8. April 2022 im 

EU-Amtsblatt veröffentlichten Verordnung (EU) 2022/576 zur Umsetzung von Russland-Sanktio-

nen gemäß dem Formular „Eigenerklärung Russland-Sanktionen“ (Anlage 3). 

 

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

 

- Vorlage von Kopien der Jahresabschlüsse bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäfts-

jahre (2023, 2024, 2025). Sollte der Jahresabschluss aus dem Jahr 2025 noch nicht vorliegen, sind 

die Kopien der Jahresabschlüsse aus den Jahren 2022, 2023 und 2024 einzureichen.  

 

Sofern keine Jahresabschlusspflicht besteht, sind stattdessen für die betreffenden Geschäftsjahre 

2022, 2023 und 2024 bzw. 2023, 2024 und 2025 aussagekräftige Gewinn- und Verlustrechnungen 

einzureichen. 

 

- Eigenerklärung über das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungs-

summe von mindestens 5.000.000,00 € (mindestens zweifach maximiert je Versicherungsjahr) je-

weils für Personen-, Sach- und Vermögensschäden durch entsprechende Angabe in dem Formular 

„Eignungsnachweise“ (Anlage 1).  

 

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit 

 

- Angabe von geeigneten Referenzen über in den letzten drei Jahren (maßgeblich ist der Zeitpunkt 

der Einreichung des Teilnahmeantrags) erbrachten vergleichbaren Leistungen unter Angabe des 

Werts der Leistung, des Erbringungszeitpunkts, des Auftraggebers und eines Ansprechpartners 

nebst dessen Kontaktdaten durch entsprechende Angabe in dem Formular „Eignungsnachweise“ 
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(Anlage 1). Als geeignete Referenz bzw. vergleichbare Leistung werden solche Referenzen bzw. 

Leistungen eingestuft, die den Bau und/ oder den gleichzeitigen Betrieb von Gigabit-Breitband-

netzen im Rahmen eines Bundes- und/ oder Landesförderprogramms betreffen. Es sind mindes-

tens 2 geeignete Referenzen anzugeben. 

 

- Eigenerklärung über die Anzahl der mit Telefonie- und Internetdiensten versorgten Endkunden 

durch entsprechende Angabe in dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1). 

 

- Nur vom Bewerber oder dem eignungsbeliehenen Unternehmen: 

Bestätigung der Meldung nach § 6 TKG a.F./ § 5 TKG n.F. bei der Bundesnetzagentur durch ent-

sprechende Angabe in dem Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) nebst Kopie der Meldebe-

stätigung nach § 6 TKG a.F./ § 5 TKG n.F. 

 

 

Eignungsleihe / Nachunternehmer 

 

➔ Bei Eignungsleihe:  

 

• Benennung der eignungsbeliehenen Unternehmen nebst Art und Umfang der bereitgestell-

ten Eignung im Formular „Eignungsnachweise“ (vgl. Ziff. 11., Anlage 1) des Bewerbers. 

 

• Das Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) ist in jedem Fall von jedem eignungsbeliehe-

nen Unternehmen hinsichtlich der „Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen 

hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister“ (vgl. Ziff. 2. – 5.) sowie 

hinsichtlich der „Angaben zu Eignungsleihe und zum Einsatz von Nachunternehmern“ (vgl. 

Ziff. 11. – 12.) vollständig ausgefüllt nebst den darin geforderten Anlagen einzureichen. 

 

o Sofern sich der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des eignungsbelie-

henen Unternehmens bedient wird, ist zusätzlich der Abschnitt des Formulars „Eig-

nungsnachweise“ (Anlage 1) betreffend die „wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-

higkeit“ (vgl. Ziff. 6. – 7.) vom eignungsbeliehenen Unternehmen vollständig ausgefüllt 

nebst den darin geforderten Anlagen einzureichen. 

 

und/ oder 

 

o Sofern sich der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit des eignungsbeliehenen 

Unternehmens bedient wird, ist zusätzlich der Abschnitt des Formulars „Eignungsnach-

weise“ (Anlage 1) betreffend die „technische und berufliche Leistungsfähigkeit“ (vgl. 

Ziff. 8. – 10.) vom eignungsbeliehenen Unternehmen vollständig ausgefüllt einzu-

reichen. 

 

und/ oder 

 

o Sofern sich hinsichtlich der Meldung nach § 6 TKG a.F. / § 5 TKG n.F. eines eignungsbe-

liehenen Unternehmens bedient wird, ist zusätzlich das Formular „Eignungsnachweise“ 
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(Anlage 1) betreffend die Ziff.  9 vom eignungsbeliehenen Unternehmen vollständig aus-

gefüllt nebst der darin geforderten Anlage einzureichen. 

 

• Vom eignungsbeliehenen Unternehmen vollständig ausgefülltes und hinsichtlich der „Ver-

pflichtungserklärung Eignungsleihe“ angekreuztes Formular „Verpflichtungserklärungen“ 

(Anlage 2). 

 

• Eigenerklärung über die Einhaltung der Russland-Sanktionen anlässlich der am 8. April 2022 

im EU-Amtsblatt veröffentlichten Verordnung (EU) 2022/576 zur Umsetzung von Russland-

Sanktionen gemäß dem Formular „Eigenerklärung Russland-Sanktionen“ (Anlage 3) von je-

dem eignungsbeliehenen Unternehmen. 

 

➔ Bei Nachunternehmern: 

 

• Sofern es sich um einen unwesentlichen Teil der Leistungserbringung handelt, die der Nach-

unternehmer erbringen soll oder der Nachunternehmer noch nicht bekannt ist: Benennung 

der Teile der Leistung, die an einen Nachunternehmer vergeben werden sollen, vgl. Ziff. 

11. a) im Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) des Bewerbers. 

 

• Sofern es sich um einen wesentlichen Teil der Leistungserbringung handelt, die der Nachun-

ternehmer erbringen soll oder der Nachunternehmer bereits bekannt ist:  

 

o Benennung des Nachunternehmers sowie der Teile der Leistung, die an den Nachunter-

nehmer vergeben werden sollen, vgl. Ziff. 11. b) im Formular „Eignungsnachweise“ (An-

lage 1) des Bewerbers. 

 

o Das Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) ist in jedem Fall von jedem benannten 

Nachunternehmer hinsichtlich der „Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auf-

lagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister“ (vgl. Ziff. 2. – 5.) 

sowie hinsichtlich der „Angaben zu Eignungsleihe und zum Einsatz von Nachunterneh-

mern“ (vgl. Ziff. 11. – 12.) vollständig ausgefüllt nebst den darin geforderten Anlagen 

einzureichen. 

 

▪ Sofern der Teil der Leistungserbringung des Nachunternehmers die wirtschaftliche 

und finanzielle Leistungsfähigkeit betrifft, ist zusätzlich der Abschnitt des Formulars 

„Eignungsnachweise“ (Anlage 1) betreffend die „wirtschaftliche und finanzielle 

Leistungsfähigkeit“ (vgl. Ziff. 6. – 7.) vom Nachunternehmer vollständig ausgefüllt 

nebst den darin geforderten Anlagen einzureichen. 

 

und / oder 

 

▪ Sofern der Teil der Leistungserbringung des Nachunternehmers die technische und 

berufliche Leistungsfähigkeit betrifft, ist zusätzlich der Abschnitt des Formulars 



 
 
Begleitdokument zur Bekanntmachung, Landkreis Northeim (GWG Nörten-Hardenberg), Stand: 11.05.2026 15 

„Eignungsnachweise“ (Anlage 1) betreffend die „technische und berufliche Leis-

tungsfähigkeit“ (vgl. Ziff. 8. – 10.) vom Nachunternehmer vollständig ausgefüllt ein-

zureichen. 

 

• Vom Nachunternehmer vollständig ausgefülltes und hinsichtlich der „Verpflichtungserklä-

rung Nachunternehmer“ angekreuztes Formular „Verpflichtungserklärungen“ (Anlage 2). 

 

 

(3) Übersicht der mit den Teilnahmeanträgen einzureichenden Unterlagen und Nachweise 

 

Eine Übersicht der mit den Teilnahmeanträgen einzureichenden Unterlagen und Nachweise ist in dem 

Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) in Form einer Checkliste enthalten. 

 

cc) Eignungsprüfung 

 

In einem ersten Schritt wird die Eignung der Bewerber durch den Konzessionsgeber überprüft. Die 

Prüfung erfolgt auf Grundlage der durch die Bewerber mit dem Teilnahmeantrag eingereichten Unter-

lagen gemäß vorstehender Ziff. (2).  

 

Die Eignungsnachweise bzw. -kriterien, die in der vorstehenden Ziff. (2) genannt sind, sind von jedem 

Bewerber in seinem Teilnahmeantrag unter Beachtung der unter Ziff. (1) dargelegten Anforderungen 

nachzuweisen.  

 

Werden einzelne der aufgeführten Eignungsnachweise und -kriterien nicht bereits in dem Teilnahme-

antrag nachgewiesen, wird der Konzessionsgeber eine oder mehrere angemessene Nachfrist(en) zum 

Nachweis der betreffenden Eignungskriterien setzen. Weist ein Bewerber auch innerhalb der Nachfrist 

eines der Eignungskriterien nicht nach, kann ein Ausschluss des entsprechenden Bewerbers vom wei-

teren Verfahren erfolgen. 

 

Der Konzessionsgeber wird die vorgelegten Eignungsnachweise sodann inhaltlich überprüfen. Sofern 

die vorgelegten Nachweise die Eignung des Bewerbers im Hinblick auf ein oder mehrere Eignungskri-

terien nicht belegen können, entscheidet der Konzessionsgeber nach pflichtgemäßem Ermessen über 

einen Ausschluss des Bewerbers vom weiteren Verfahren. Der Konzessionsgeber behält sich vor, im 

Rahmen der Eignungsprüfung die Inhalte der vorgelegten Erklärungen, Nachweise oder andere Unter-

lagen und Angaben betreffend die Eignung bei den Bietern aufzuklären.  

 

dd) Einleitung des Verhandlungsverfahrens, formale Vorgaben zur Einreichung von Angeboten 

 

Die im Teilnahmewettbewerb als geeignet identifizierten Bieter werden sodann zur Angebotsabgabe 

über das Vergabeportal DTVP aufgefordert. Die Bieter erhalten dazu eine Bieternachricht über das 

Vergabeportal DTVP sowie eine automatisierte E-Mail des Vergabeportals mit dem Zugang zu dem 

Projektraum des Vergabeportals, über den die Angebote einzureichen sind. 

 

Bieter haben das Angebot innerhalb der Frist einzureichen, die den im Teilnahmewettbewerb als ge-

eignet identifizierten Bietern mit der Angebotsaufforderung mitgeteilt wird. Das vollständige Angebot 
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ist gemäß § 28 Abs. 1 KonzVgV in Textform nach § 126b BGB und in deutscher Sprache abgefasst in-

nerhalb der gesetzten Angebotsfrist über das Bietertool des Vergabeportals DTVP einzureichen.  

 

Angebote in anderer Form (z.B. per Post, per Fax oder per E-Mail), verspätet hochgeladene oder über 

den Button „Kommunikation“ über das Vergabeportal abgegebene/ eingereichte Angebote werden 

nicht berücksichtigt. 

 

Nebenangebote sind nicht zugelassen.  

 

ee) Anforderungen an die Inhalte der Angebote 

 

Die Anforderungen an die Inhalte der Angebote ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung sowie 

dem Formblatt „Angebot“, die bereits mit der Bekanntmachung bereitgestellt werden.  

 

Es wird bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich der Konzessionsgeber vorbehält, die Bie-

ter spätestens mit der Aufforderung zur Abgabe verbindlicher Angebote oder im Nachgang den präfe-

rierten Bieter aufzufordern, mit den verbindlichen Angeboten das Vorliegen ausreichender Kapitalmit-

tel für die notwendigen Zwischenfinanzierungen des Projektes nachzuweisen. Sofern die mit dem Teil-

nahmeantrag bereits vorgelegten Jahresabschlüsse keine ausreichenden Kapitalmittel ausweisen, ist 

eine vorbehaltlose und projektbezogene Bestätigung eines Finanzierungspartners bzw. Finanzdienst-

leisters, dass das Kapital durch diesen Finanzierungspartner bzw. Finanzdienstleister bereitgestellt 

wird, vorzulegen. Nähere Erläuterungen hierzu ergeben sich aus Ziff. III. 5. der Leistungsbeschreibung. 

 

ff) Ablauf des Verhandlungsverfahrens 

 

Das Verhandlungsverfahren, das sich an den abgeschlossenen Teilnahmewettbewerb und nach Ein-

gang von (Erst-)Angeboten innerhalb der hierzu gesetzten Angebotsfrist anschließt, wird wie folgt aus-

gestaltet: 

 

Zunächst erfolgt je Angebot eine formale Prüfung des Angebots im Hinblick auf die Einhaltung der 

Formvorschriften gemäß vorstehender Ziff. dd). Verletzt ein Angebot diese zwingenden formalen An-

forderungen, wird das Angebot ausgeschlossen.  

 

Sodann erfolgt je Angebot eine Prüfung auf Vollständigkeit der geforderten Angaben und Unterlagen. 

Der Konzessionsgeber behält sich vor, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen nachzu-

fordern.  

Nach Prüfung der Angebote auf allgemeine Vollständigkeit und Plausibilität nimmt der Konzessionsge-

ber im Regelfall eine Angebotsaufklärung vor. Geeignete Bieter, deren Angebot die formalen Voraus-

setzungen erfüllen, werden hierbei zu einem Aufklärungsgespräch eingeladen, in dem das Angebot 

vorgestellt und näher erläutert sowie nachgebessert werden kann. Ebenso werden die Anmerkungen 

des Bieters zu dem Zuwendungsvertrag abschließend besprochen. Disponible Passagen werden im Bie-

tergespräch abschließend verhandelt. Der Konzessionsgeber behält sich vor, Rückfragen zu dem Ange-

bot in dem Aufklärungsgespräch zu stellen. Im Rahmen der Angebotsaufklärung darf über den gesam-

ten Angebotsinhalt verhandelt werden mit Ausnahme der von dem Konzessionsgeber in den Vergabe-

unterlagen festgelegten Mindestanforderungen und Wertungskriterien. Der Konzessionsgeber behält 



 
 
Begleitdokument zur Bekanntmachung, Landkreis Northeim (GWG Nörten-Hardenberg), Stand: 11.05.2026 17 

sich vor, von einem Aufklärungsgespräch abzusehen. Im Anschluss an das Aufklärungsgespräch erhal-

ten alle am Verfahren beteiligten Bieter eine noch zu bestimmende Frist, um innerhalb dieser Frist ihr 

Angebot zu überarbeiten und nachzubessern und dieses als verbindliches Angebot einzureichen.  

 

Der Konzessionsgeber behält sich in Bezug auf die verbindlichen Angebote vor, weitere Aufklärungs-

gespräche und schriftliche Aufklärungen über die Inhalte der verbindlichen Angebote zu führen sowie 

weitere Verhandlungsrunden durchzuführen. 

 

Nach Eingang der verbindlichen Angebote erfolgt eine Wertung der Angebote auf Grundlage der in 

nachfolgender Ziff. gg) niedergelegten Wertungsmatrix. 

 

Das Angebot desjenigen Bieters, der das wirtschaftlichste verbindliche Angebot eingereicht hat, wird 

sodann Gegenstand der Förderantragskonkretisierung. Insoweit ist beabsichtigt, wie im Zuwendungs-

vertrag vorgesehen den Zuschlag unter den aufschiebenden Bedingungen der bestandskräftigen Ertei-

lung der endgültigen Zuwendungsbescheide in erforderlicher Höhe durch den Bund und das Land zu 

erteilen. 

 

Erklärungen, Nachweise, Unterlagen und Angaben, die der Konzessionsgeber während des Verfahrens 

nachfordert oder für die er Gelegenheit zur Aufklärung gibt, können nur bis zu dem vom Konzessions-

geber bestimmten Zeitpunkt nachgereicht werden. Werden nachgeforderte Unterlagen nicht inner-

halb des vom Konzessionsgeber bestimmten Zeitraums eingereicht, wird der Bieter vom weiteren Ver-

fahren ausgeschlossen. 

 

Alle Bewerber bzw. Bieter werden gleichermaßen über den Verfahrensfortgang entsprechend unter-

richtet. 

 

Hinweis: Der Konzessionsgeber behält sich vor Erteilung des Zuschlags vor, bei der Registerbehörde 

abzufragen, ob im Wettbewerbsregister Eintragungen zu demjenigen Bieter, der für den Zuschlag in 

Betracht kommt, gespeichert sind. 

 

gg) Wertungskriterien  

 

Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand der nachfolgenden Kriterien. 

 

Wertungskriterium 
Wertungs-

punkte 

1. Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke Max. 65 Punkte 

Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten Wirtschaftlichkeitslücke (nach-

stehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (65). Zu den verbleibenden Ange-

boten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Zuschuss/ die Wirt-

schaftlichkeitslücke – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann 

erhält dieses Angebot 10 % und damit 6,5 Punkte weniger in der Bewertung. 
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Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitslücke ist plausibel und nachvollziehbar gemäß dem 

Excel-Dokument „Wirtschaftlichkeitslückenberechnung“ (Anlage 3 zur Leistungsbeschrei-

bung) darzulegen. 

2. Realisierungszeitraum Max. 20 Punkte 

Das Angebot mit der kürzesten Zeitangabe in Kalenderwochen bis zur Inbetriebnahme des 

Netzes (nachstehend: „das Bestangebot“) erhält die volle Punktzahl (20). Zu den verblei-

benden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent – bezogen auf den Realisie-

rungszeitraum in Kalenderwochen – zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von 

z.B. 10 %, dann erhält dieses Angebot 10 % und damit 2,0 Punkte weniger in der Bewer-

tung. 

3. Service- und Vertriebskonzept 
Max. 10 Punkte, 

hiervon: 

- Durchführung einer Informationsveranstaltung für die potentiellen 

Gewerbekunden 
2 Punkte 

- Eigenständiges Vertriebskonzept mit fachkundiger Beratung für 

Gewerbekunden 
2 Punkte 

- Durchführung einer regionalen Werbekampagne bezogen auf das 

Projektgebiet 
2 Punkte 

- Technischer Außendienst mit firmeneigenen Personal oder mit Per-
sonal eines verbundenen oder sonst gesellschaftsrechtlich verfloch-
tenen Unternehmens 

2 Punkte 

- Regionaler Standort (z.B. Ladenlokal) für die persönliche Kundenbe-

ratung in einer maximalen Distanz von 40 Kilometern (Luftlinie) zum 

Ausbaugebiet (Ausgangspunkt ist die Außenkante des nächstgele-

genen Flächenpolygons) 

2 Punkte 

4. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemetho-

den 
Max. 5 Punkte 

Um zu schnellen und kostengünstigen Gesamtlösungen zu kommen, sind die Nutzung von 

Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden (Tren-

ching-Verfahren, Nutzung oder Bau aufgeständerter Verlegung, Spülverfahren, Kabel-

pflugverfahren usw.) mit dem Ziel einer Vergünstigung der Angebotssumme und der Be-

schleunigung des Ausbaus grundsätzlich förderfähig (vgl. Ziff. 6.3 FörderRiL Breitband). Es 

ist daher ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz von Eigenleistungen, alternativer 

Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden vorzulegen (vgl. Abschnitt III. 4. der 

Leistungsbeschreibung). 

 

Das vorgelegte Konzept wird wie folgt bewertet: 
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Die Ausführungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es 

sind umfangreiche und schlüssige Angaben über die Herangehensweise 

an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netz-

technologien und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Anga-

ben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergünstigung der 

Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus vollumfänglich 

Rechnung getragen werden kann. 

5 Punkte 

Die Ausführungen im Konzept sind weitestgehend plausibel und nach-

vollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse über die Herange-

hensweise an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternati-

ver Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. 

Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergüns-

tigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rech-

nung getragen werden kann. 

2,5 Punkte 

Die Ausführungen im Konzept sind nur stichpunktartig und lückenhaft. 

Es lassen sich keine Erkenntnisse über die Herangehensweise an die 

Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnolo-

gien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben 

kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergünstigung der 

Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung ge-

tragen werden kann. 

0 Punkte 

Summe 100 Punkte 

 

Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Angebote soll das Wertungskriterium 1 (Höhe der Wirt-

schaftlichkeitslücke) für die Rangfolge der Bieter ausschlaggebend sein. Sollte auch hiernach noch 

Punktegleichheit bestehen, gilt folgende Rang- und Reihenfolge der Wertungskriterien: 2 (Realisie-

rungszeitraum); 3 (Service- und Vertriebskonzept); 4 (Alternative Netztechnologien und alternative 

Verlegemethoden).  

 

hh) Zuschlagserteilung und Zuwendungsvertrag 

 

Die Zuschlagserteilung erfolgt durch beidseitige Unterzeichnung des Zuwendungsvertrages (Anlage 4 

zur Leistungsbeschreibung).  

 

Insoweit werden die Bieter darauf hingewiesen, dass der Konzessionsgeber vor dem Hintergrund bei-

hilfe-, förder- und telekommunikationsrechtlicher Vorgaben dazu verpflichtet ist, dem ausgewählten 

Bieter bestimmte Verpflichtungen vertraglich aufzugeben. Diese Verpflichtungen sind abschließend in 

dem Zuwendungsvertrag enthalten. Insbesondere (keine abschließende Aufzählung) handelt es sich 

um folgende Vertragsinhalte: 

 

- Vereinbarung einer Mindestbetriebsdauer für die gesamte Zweckbindungsfrist gemäß den För-

derbedingungen des Bundes und/ oder des Landes. 
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- Verpflichtung des Betreibers zu der Gewährung eines offenen Netzzugangs auf Vorleistungsebene 

gemäß den Vorgaben der NGA-Rahmenregelung, den Förderbedingungen des Bundes und/ oder 

des Landes, der einschlägigen Veröffentlichungen der Bundesnetzagentur und insbesondere der 

Einzelfall spezifischen Stellungnahme der Bundesnetzagentur im Rahmen des obligatorischen 

Konsultationsverfahrens. 

 

- Vereinbarung spezifischer Vorgaben für die Gestaltung der Vorleistungspreise gegenüber Zu-

gangsnachfragern gemäß den Vorgaben der NGA-Rahmenregelung und den Förderbedingungen 

des Bundes und/ oder des Landes. 

 

- Verpflichtung des Betreibers zur Mitwirkung bei der Erfüllung von Dokumentations- und Monito-

ringpflichten sowie von sonstigen Nachweispflichten (qualifizierte Leistungs- und Zahlungsnach-

weise, Meilensteinplanung etc.) gemäß den Vorgaben der NGA-Rahmenregelung, des Telekom-

munikationsrechts und den Förderbedingungen des Bundes und/ oder des Landes. 

 

- Vereinbarung eines Ausgleichsmechanismus im Falle einer übermäßigen Rendite gemäß den Vor-

gaben der NGA-Rahmenregelung und den Förderbedingungen des Bundes und/ oder des Landes. 

 

- Vereinbarung von Vorbehalten entsprechend den Förderbedingungen des Bundes und/ oder des 

Landes. 

 

- Vereinbarung von Vorbehalten entsprechend den Förderbedingungen des Bundes und/ oder des 

Landes. 

 

- Hinweis auf die mit der Bundes-/ Landesförderung verbundenen Auflagen und Verpflichtungen 

des Betreibers zur Einhaltung der Vorgaben der NGA-Rahmenregelung und der Förderbedingun-

gen des Bundes und/ oder des Landes. 

 

- Vereinbarung von Sicherheiten (selbstschuldnerische Vertragserfüllungsbürgschaft, Garantien, 

Schuldbeitritte); jedenfalls dann, wenn die Vorgabe des Bundesfördergebers in den vorläufigen 

Förderbescheiden nicht erreicht wird, dass die Jahresbilanz die Gesamtinvestition des jeweiligen 

Förderprojekts (d.h. je Förderantragsgegenstand) um mehr als 10 Mio. Euro übersteigt). 

 

Die Bieter sind aufgefordert, mit ihrem ersten Angebot abschließend Anmerkungen zu dem Vertrags-

entwurf mitzuteilen. Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass bestimmte Mindestinhalte – insbe-

sondere in Bezug auf die Gewährung eines offenen Zugangs auf Vorleistungsebene – zwingend in dem 

Zuwendungsvertrag enthalten sein müssen und sich einer Verhandlung entziehen.  

 

Für den Fall, dass der Konzessionsnehmer vor vollständiger Leistungserbringung wegen Kündigung 

oder Insolvenz endgültig ausfällt, behält sich der Konzessionsgeber vor, die verbleibenden Arbeiten/ 

Leistungen den übrigen Bietern in der Reihenfolge des Ausschreibungsergebnisses bis Platz zwei anzu-

tragen. In diesem Fall wird der Fortbestand der Eignung der als Ersatz in Betracht kommenden Bieter 

sichergestellt. 
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5 Sonstige Angaben 

 

Eine Erstattung der Kosten, die Bewerbern bzw. Bietern durch die Bearbeitung, insbesondere durch 

die Erstellung von Angeboten und Teilnahmeanträgen entstehen, ist ausgeschlossen. 

 

Änderungen zum Verfahren werden ausschließlich über das Vergabeportal DTVP (der konkrete Link ist 

in der Bekanntmachung genannt), https://projekttraeger-breitband.de und das Portal http://ted.eu-

ropa.eu bekannt gemacht. 

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vergabeunterlagen samt Anlagen eventuell unzu-

treffende oder unvollständige Angaben enthalten können. Der Konzessionsgeber übernimmt hierfür – 

soweit rechtlich zulässig – keine Haftung. Die Bieter haben daher die Informationen des Konzessions-

gebers entsprechend zu überprüfen. 

 

 

6 Anlagen 

 

• Formular „Eignungsnachweise“ (Anlage 1) 

• Formular „Verpflichtungserklärungen“ (Anlage 2) 

• Formular „Eigenerklärung Russland-Sanktionen“ (Anlage 3) 

 


